
Katjesgreenfood GmbH & Co. KG
Düsseldorf (vormals: Berlin)

Jahresabschluss
31. Dezember 2021



Bilanz zum 31.12.2021

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Düsseldorf (vormals: Berlin)
(Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26363)

AKTIVA
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR

A. Anlagevermögen 13.707.918,36 13.256.609,45

B. Umlaufvermögen 1.251.561,62 1.751.226,89
- davon Forderungen an Gesellschafter EUR 14.559,98 (EUR 12.417,98)

C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.677,64 8.501,43

14.970.157,62 15.016.337,77

PASSIVA
Geschäftsjahr

EUR
Vorjahr

EUR

A. Eigenkapital 2.594.108,32 3.603.697,36

B. Rückstellungen 45.419,14 139.451,64

C. Verbindlichkeiten 12.330.630,16 11.273.188,77
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 14.800,00 (Vj. EUR 11.825,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 195.083,16 (Vj. EUR 1.376.120,94)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 12.135.547,00 (Vj. EUR 9.897.067,83)

14.970.157,62 15.016.337,77
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Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Düsseldorf (vormals: Berlin)
(Handelsregister: Amtsgericht Düsseldorf, HRA 26363)

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

1. Umsatzerlöse 303.601,16 314.345,20

2. Sonstige Erträge 437.534,96 685.360,08

3. Personalaufwand 601.385,08 553.071,09

4. Abschreibungen 29.669,95 19.281,78

5. Sonstige Aufwendungen 1.218.275,54 1.107.104,30

6. Erträge aus Verlustübernahme 98.605,41 0,00

7. Jahresfehlbetrag -1.009.589,04 -679.751,89

8. Belastung auf Kapitalkonten 1.009.589,04 679.751,89

9. Bilanzgewinn 0,00 0,00

Düsseldorf, 24. Juni 2022
Katjesgreenfood Management GmbH
vertreten durch

Bastian Fassin                Tobias Bachmüller                 Marius Rodert                Dr. Jesko Thron
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG, Düsseldorf,
– bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember
2021 – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a Abs. 1 HGB
geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme
der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage
der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäfts-
jahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung
nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungs-
vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Über-
einstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage
für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a
Abs. 1 HGB geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Inanspruchnahme der Erleichte-
rung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß § 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzu-
geben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren,
sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten –
falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser
Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür,
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-
ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlus-
ses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-
sche Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser
Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-
halten können;

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele-
vanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungs-
urteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben;

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-
wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetz-
lichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden
Angaben;

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise,
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-
heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss
kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerk-
sam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesell-
schaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann;



6

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-
schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie
der Inanspruchnahme der Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften gemäß
§ 264 Abs. 1 Satz 5 HGB ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir
während unserer Prüfung feststellen.

Hinweis auf Erstprüfung

Der Jahresabschluss der Katjesgreenfood GmbH & Co. KG für das vorherige, am
31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, der Grundlage für die Vergleichsangaben
im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ist, wurde nicht geprüft.

Essen, 25. Oktober 2022

Ernst & Young GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schlüter Flore
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer
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